
Prüfungsbestimmungen für die Klasse 10 der Gemeinschaftsschule 

Noten Bestanden/nicht bestanden 

In allen mdl. und schr. 
Prüfungen mindestens 
die Note 4 

Bestanden 

In höchstens einer 
mdl. oder schr.  
Prüfung die Note 5 
und in allen anderen 
Prüfungen  
mindestens die Note 4 

Bestanden 

In höchstens einer 
mdl. oder schr. 
Prüfung die Note 6 
und in allen anderen 
Prüfungen mindestens 
die Note 4 

Bestanden, wenn die Note 6 ausgeglichen werden kann. 
Ausgleiche: Zweimal Note 2 oder einmal Note 1.  
 

In höchstens zwei mdl. 
oder schr. Prüfungen 
die Note 5 und in allen 
anderen Prüfungen 
mindestens die Note 4 

Bestanden, wenn beide Noten 5 ausgeglichen werden 
können. 
Ausgleiche: Für je eine Note 5 einmal Note 2 oder einmal 
Note 1.  
 

Zweimal Note 6 Nicht bestanden 

Dreimal Note 5 Nicht bestanden 

 

 


